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3.3.
Die Einholung von Auskünften bei Geld- 
und Kreditinstituten über Konten des Zah
lungspflichtigen gemäß § 95 Abs. 4 ZPO be
antragt der Leiter der Zentralbuchhaltung 
bei dem für die Vollstreckung zuständigen 
Richter des Kreisgerichts, in dessen Kreis 
die Auskünfte einzuholen sind.

3.4.
Die Festlegung der Höhe des Betrages aus 
den Arbeitseinkünften des Zahlungspflich
tigen, der der Pfändung unterliegt, wird 
entsprechend § 106 ZPO durch den Leiter 
der Zentralbuchhaltung getroffen, die die 
Pfändungsanordnung erlassen hat. 
Abweichende Festlegungen der Pfändbar
keit von Arbeitseinkünften zugunsten des 
Zahlungspflichtigen gemäß § 107 Abs. 1 
ZPO trifft der Leiter der Zentralbuchhal
tung, die die Pfändungsanordnung erlassen 
hat, durch Verfügung. § 107 Abs. 2 ZPO ist 
bei der Vollstreckung von Kostenrechnun
gen der Zentralbuchhaltung nicht anzu
wenden.

3.5.
Um die Vollstreckung in Sachen und 
Grundstücke ist gemäß § 9 Abs. 3 JKO der 
Sekretär des zuständigen Kreisgerichts zu 
ersuchen. .
Dazu ist vom Leiter der Zentralbuchhal
tung ein Vollstreckungsauftrag zu erteilen. 
Die Zentralbuchhaltung bleibt auch in die
sen Fällen für die Vollstreckung verant
wortlich.

3.6.
Die von der Zentralbuchhaltung gemäß § 9 
Abs. 4 JKO zu erhebenden Kosten der Voll
streckung sind zusammen mit dem Kosten
betrag geltend zu machen.

4.
Kostenzahlung

4.1.
Die Zahlung zum Soll gestellter Kosten er
folgt durch Überweisung auf ein Konto der 
Zentralbuchhaltung oder durch Bareinzah
lung bei der Bürokasse eines Gerichts oder 
Staatlichen Notariats.

4.2.
Werden für zum Soll gestellte Kosten aus
nahmsweise Kostenmarken zur Zahlung

angenommen, ist die Ausbuchung des ent
sprechenden Betrages durch den Kostenbe
rechner zu veranlassen. Für die Zahlung 
von Auslagen in Strafverfahren dürfen 
Kostenmarken nicht verwendet werden.

5.
Kostenmarkenverkaufsstellen und Kosten
markenverwendung

5.1.
Der Leiter der Dienststelle bestimmt den 
für den Verkauf von Kostenmarken- ver
antwortlichen Mitarbeiter. Andere Mitar
beiter sind nicht berechtigt, Kostenmarken 
zu verkaufen oder Bargeld dafür anzuneh
men.

5.2.
Die Bestätigung nach § 12 Abs. 2 JKO er
teilt der Mitarbeiter, der die Kostenmar
ken entgegennimmt.

5.3.
Auf die Kostenmarkenverkaufsstellen ist 
durch entsprechende Aushänge hinzuwei
sen; ebenso auf die Verpflichtung zur Er
teilung der Empfangsbestätigung nach §12 
Abs. 2 JKO.

5.4.
Zur Zahlung angenommene lose Kosten
marken sind sofort auf ein besonderes, mit 
der Bezeichnung der Sache versehenes Blatt 
aufzukleben. Sie sind nach dem Aufkleben 
einzeln durch den Aufdruck des Eingangs
stempels zu entwerten. Der Stempelauf
druck muß einen Teil der Marke und das 
die Marke umgebende Papier erfassen. Bei 
Wertsorten ab 5,— M ist auf der Kosten
marke das Aktenzeichen einzutragen.'Auf
geklebte Kostenmarken dürfen nicht abge
löst werden.

5.5.
Für die Entwertung ist der Mitarbeiter ver
antwortlich, der die Kostenmarken entge
gennimmt. Auch jeder andere Mitarbeiter 
hat nichtentwertete Kostenmarken, die er 
in der Akte vorfindet, zu entwerten.

5.6.
Unversehrte Kostenmarken, die sich zur 
Wiederausgabe eignen, können gegen an
dere Kostenmarken umgetauscht oder ge-
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